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Beschluß
des

eidgenössischen Vororts,
betreffend

die Maßnahmen gegen die asiatische
Cholera.

Der eidgenössische Vorort,
in Betracht der bedeutenden Fortschritte

der morgenländischen Brechrnhr in Frank¬
reich;

in Erwägung , daß dieselbe von dorther
auch die Grenzen unsers Vaterlandes be¬
droht , und in Berücksichtigung der Noth¬
wendigkeit , die dießfälligen Maßnahmen , so¬
wohl im Interesse der Gesundheitspolizei
als eines möglichst ungehinderten Fortgangs
des Verkehrs und der Gewerbe , den sich
stets verändernden Verhältnissen anzupassen;



nach einvernommenemBerichte der eidge-
nössischen Sanitätskommission, und nach An¬
sicht der von derH. Tagsatzung am 9. Win-
termonal und 27. Christmonac 1831 dem
Vororte auf den Fall der Abwesenheit der
Bundesversammlung ertheilten Instruktionen
und Vollmachten,

verordnet:
I . Der Beschluß der H. Tagsatzung vom

23. Christmonat 1831, die Maßnahmen ge¬
gen die asiatische Cholera betreffend, wird
hicmit zurückgenommen, und es treten an
die Stelle desselben nachstehende Verfügun¬
gen:

1) Alle Reisenden und Thiere, welche aus
Ländern, wo die Cholera herrscht, herkom¬
men, dürfen nur unter Vorweisung von Ge¬
sundheitszeugnissen die Schweiz betreten;
den Grenzbewohnern aber ist der Verkehr
mit den nothwendigen Lebensbedürfnissen oh¬
ne Beschränkung gestattet.

2) Reisenden und Thieren, welche aus
einer für angesteckt erklärten Gegend kom¬
men, wird der Eintritt in die Schweiz nur
dann gestattet, wenn dargethan wird, daß
sie seit dem Austritt aus jener Gegend we¬
nigstens fünf Tage in einer gesunden Gegend
zugebracht haben.



z) Fremden Handwerksgesellen und Dienst¬
boten, so wie allen, welche in diese Klasse
gehören, soll der Eintritt an allen Grenz-
pässen nur unter folgenden Bedingungen ge¬
staltet seyn:

Wenn sie mit ordentlichen Wanderbüchern
oder Reisepässen versehen, während der letz¬
ter» zwei Monate nicht arbeitslos herumge¬
zogen, und mit keiner ansteckenden oder
Hautkrankheit behaftet sind; wenn sie ein
Reisegeld von wenigstens sechs Schweizer¬
franken besitzen, oder statt dessen irgend wie
darthun können, daß ihr Unterhalt gesichert
sey; oder endlich, wenn sie auf der rück¬
wärts liegenden Grenze ankommen und noth.
wendig über das Schweizergebiet reisen müs¬
sen, um nach ihrer Heimath zu gelangen.

Alle, welche nicht die vorstehenden Eigen¬
schaften besitzen, sind an der Grenze zurück¬
zuweisen. Jedoch sind Dienstboten auch ohne
Reisegeld, wenn sie die erforderlichen Pa-
Piere besitzen, über die Grenze zu lassen, in¬
sofern sie glaubwürdig nachweisen können,
daß sie von einem inländischen Meister beru¬
fen worden seyen.

4) Im Innern der Kantone selbst sollen
angehalten und der Polizeibehörde des ihrer
Heimath zunächst liegenden Grenzkantons
überliefert werden alle diejenigen fremden



Handwerksgesellen, Dienstbotenu. s. w.,
welche—

». auf dem Bettel ergriffen werden;
b. die vorgeschriebene Route nicht befol¬

gen und absichtlich Schleichwege einschlagen;
oder

o. die Grenze auf Schleichwegen über¬
schritten haben, um der Untersuchung zu
entgehen.

L) Die Wirthe und Handwerksmeister blei¬
ben aufgefordert, die Betten reinlich zu hal¬
ten, zur pünktlichen Handhabung der vor¬
stehenden Verordnung das Mögliche beizu¬
tragen, und wie jeder andere, im Falle ei¬
ner Erkrankung, davon unverzügliche An¬
zeige zu machen,

6) Gebrauchte Betten, Lumpen, Men¬
schenhaare, Wollenabfälle aus Manufaktu¬
ren, gebrauchte Kleidungsstücke, insofern sie
nicht von dem Reisenden als die seinigen
eingeführt werden, dürfen gar nicht einge¬
lassen werden, wenn nicht auf das Bestimm¬
teste nachgewiesen werden kann, daß sie nie¬
mals in einer von der Cholera ergriffenen
oder derselben verdächtigen Gegend sich be¬
funden haben.

7) Alte Kleider und verpackte Effekten der
unter Art. 2 begriffenen Reisenden, so wie
neugefertigte und ungebrauchte Kleidunĝ-



7

stücke von Wolle und Baumwolle, die aus
einer von der Cholera ergriffenen oder ver¬
dächtigen Gegend kommen, dürfen nur dann
eingelassen werden, wenn dargethan ist, daß
ste wenigstens fünf Tage in einer gesunden
Gegend verweilt haben, und einer vollstän¬
digen Durchlüftung oder einem andern Rei¬
nigungsverfahren unterworfen worden sind.

n . Die eidgenössische Sanitätskommisson
ist, wie bisanhin, beauftragt, den sämmtli¬
chen Kantonsregierungen die von der Chole¬
ra ergriffenen Länder anzuzeigen, und solche
Anzeigen nach Umständen zu ergänzen.

m . Der gegenwärtige Beschluß soll der
eidgenössischen SanitätSkommiffion und den
Kantonsregierungen zur erforderlichen Voll-
ziehung mitgetheilt werde».

Also beschlossen, Luzern, den 29. April
1832.

Schultheiß und Staatsrath des Kantons
Luzern, als eidgenössischer Vorort;

in deren Namen,
der Schultheiß:

Eduard Pfyffer.
(I-. 8.) Der eidgenössische Kanzler:

Amrhyn.
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